
Hessischer Handball Verband e.V.

Antrag auf Spielrecht in
Erwachsenenmannschaften
- gemäß § 19 Ziffer 1 SpO/HHV (Auszug s. unten) -

Die mit einem * versehenen Zeilen sind unbedingt auszufüllen, ohne diese Angaben erfolgt keine
Bearbeitung.

Antragstellender Verein*:                                ____________________________________________

HHV-Vereinsnummer*:                              _______________________________________________

Name des Spielers*:                                   ______________________________________________

Geburtsdatum*:                                         ______________________________________________

Datum:                                                      ______________________________________________

Unterschrift/Stempel des Vereins*:              _______________________________________________

Unterschrift des Spielers*:                            _______________________________________________

Ärztliche Bescheinigung:
(nur bei Spielern, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben!!)

Gegen den Einsatz des vorgenannten Spielers in Erwachsenenmannschaften bestehen aus ärztlicher
Sicht keine Bedenken.

                                                                                                                                    
Ort, Datum Stempel/Unterschrift des Arztes

Einverständniserklärung eines Erziehungsberechtigten:
(nur bei Minderjährigen)

Hiermit erkläre ich mich mit dem Einsatz meiner Tochter/meines Sohnes in einer
Erwachsenenmannschaft einverstanden.

                                                                                                                                    
Ort, Datum Unterschrift

Hinweise:
• Dem Antrag ist der Jugendspielausweis beizufügen.
• Die Genehmigungsgebühr beträgt € 3,00.
 

 Genehmigungsvermerke der Paßstelle HHV:

 Eingang:                    ________________________

 Spielberechtigt ab:      ________________________

 

 Unterschift/Stempel     ________________________

 Antrag unbearbeitet zurück:
 �   Spieler hat das 17. Lebensjahr –
� Spielerin hat das 16. Lebensjahr noch nicht vollendet

Es fehlt/en:
� Unterschrift des Spielers
�   Unterschrift des Erziehungsberichtigten
�   Ärztliche Bescheinigung
�   Stempel/Unterschrift Verein
� Jugendspielausweis

Auszug SpO § 19 Ziffer 1: ”Jugendspielerinnen, die das 16. Lebensjahr [....] und Jugendspieler, die das 17.
Lebensjahr vollendet haben, wird (unabhängig von Ihrem Altersklasseneinsatz) bei Vorliegen der Voraussetzungen
[....] auf Antrag durch den zuständigen Landesverband die Spielberechtigung für Erwachsenenmannschaften
erteilt, ohne daß sie ihr Jugendspielrecht verlieren.”


